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Neikirng e.V. gestaltet Osterbrunnen
Der traditionelle Osterbrunnen im Herzen unserer Stadt wurde in die-
sem Jahr von Mitgliedern des als Nachfolger des Gewerbevereins ge-
gründeten Neikirng e.V. gestaltet. Der Bürgermeister bedankte sich 
ganz herzlich bei der am vergangenen Sonntag durchgeführten Aktion, 
bei der auch einige „alte“ Mitglieder helfend mitwirkten. 
Der Verein hat sich die Stärkung des städtischen Miteinanders auf die 
Fahne geschrieben und will auch die Tradition des Stadtfestes fort-
setzen. 

Neben den ersten Blumen des
Jahres schmücken farbenfrohe 
Osterdekorationen unser Dorf.

 
Der Ortschaftsrat Wohlhausen

wünscht allen ein Osterfest voller
schöner Überraschungen aber 

auch besinnliche Ostertage! 
 

Kinder passt gut auf, am Ostersonntag
Nachmittag kommt der Osterhase in

Wohlhausen vorbei und bringt so
manches Osterei. Haltet einfach die 
Augen auf, vielleicht trefft ihr ihn
und er macht sein Körbchen auf.

 
Bitte bleibt alle gesund und vor 

allem zuversichtlich.
 

Herzliche Ostergrüße
Euer Ortschaftsrat Wohlhausen

 

Ostern, das schönste Fest im
Frühling, steht vor der Tür!

Ein herzliches Dankeschön
 gilt allen fleißigen Helfern,

die wieder zu einem
wunderschön geschmückten

Osterbrunnen 
beigetragen haben.

Im Bild: Vereinsvorsitzender Robin Jacob, Nina Jacob mit ihren beiden Töch-
tern, Andreas Glas und Nadja Petzold

WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU
STUDIENGANG MUSIKINSTRUMENTENBAU 

MARKNEUKIRCHEN

Musikinstrumentenbau lädt online zum 
Studieninfotag ein

Den Studiengang Musikinstrumentenbau, ein in Deutschland einmali-
ges Studienangebot der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ), 
können Interessierte am 15. April 2021 bei einem Online-Studieninfotag 
genauer kennenlernen. Von 17:30 bis 19:00 Uhr geben Professoren, Leh-
rende und Studierende Einblicke in die Welt des wissenschaftlich fun-
dierten Zupf- und Streichinstrumentenbaus in Markneukirchen.
Ausbildung fertig - und jetzt? Warum ein Handwerk studieren? Was 
bringt mir ein Studium? Junge Musikinstrumentenbauer, die sich Fra-
gen zu ihrer beruflichen Weiterbildung stellen, können sich diese am 
Donnerstag, dem 15. April 2021, kompetent bei der Online-Veranstal-
tung für Studieninteressierte beantworten lassen. Oder sich einfach 
allgemein informieren lassen, welche Möglichkeiten ein Studium des 
Musikinstrumentenbaus ihnen eröffnet.
Der Studiengang Musikinstrumentenbau Markneukirchen verbindet 
kunsthandwerkliche Instrumentenbautradition mit modernen wissen-
schaftlichen Arbeits- und Forschungsmethoden zu einem effizienten 

und praxisorientierten Studium. In einer denkmalgeschützten Jugend-
stilvilla befinden sich hochwertig ausgestattete Werkstätten, moderne 
Labor- und Seminarräume, akustische Messplätze und eine umfangrei-
che Fachbibliothek.
Das Studium bietet den Studierenden, die für diese besondere Ausbil-
dung aus der ganzen Welt in den vogtländischen Musikwinkel kom-
men, Unterricht in musikalischer Akustik, technischer Mechanik, Ma-
terial- und Werkstoffkunde, Musik- und Musikinstrumentengeschichte 
sowie Gestaltungslehre, Holzbildhauer- und Restaurierungstechniken 
in Theorie und Praxis. Vermittelt werden Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die die Absolventen zum Entwurf und Bau von hochwertigen, künstle-
risch gestalteten Instrumenten befähigen.
Informationen und Link zum virtuellen Studieninfotag Musikinstru-
mentenbau:
www.fh-zwickau.de/studieninfotag-musikinstrumentenbau
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Ortsübliche öffentliche 
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
 

Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 

 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuch von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigen Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 bebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden. Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologische Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, dem 26. April 
2021, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markneukirchner Baustellenkurier 
 
GESAMTES STADTGEBIET 
Breitbandausbau 
Bei den versandten Schreiben bitten wir zu 
beachten, dass die Formulare in zweifacher 
Ausfertigung an die Eigentümer gingen. In der 
unteren rechten Ecke finden Sie den Aufdruck, 
welches Exemplar (für die Telekom) ausgefüllt im Rathaus abgegeben 
werden soll und welches bei Ihnen (für Antragsteller) verbleibt. Die Wi-
derrufsbelehrung braucht ebenfalls nicht wieder mit abgegeben wer-
den. 
Die Herstellung der neuen Glasfaseranschlüsse erfolgt voraussichtlich 
erst ab dem Jahr 2022. Die Eigentümer werden vor der Bauausführung 
zu Absprachen der Kabelverlegung auf dem Grundstück kontaktiert. 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 

 
Neufahrzeug 

 
Diese Woche wurde unsere neue Drehleiter aus dem Werk abgeholt. 
Für die Abnahme und Einweisung begaben sich fünf Kameraden am 
Dienstag auf den Weg nach Ulm. 
Ausführliche Informationen folgen in einer der nächsten Ausgaben der 
Markneukirchner Zeitung. 
+ 3106 FFw.jpeg 
 

Einsatzgeschehen 
 
Einsatzbeginn: 21.03.21, 12:22 
Einsatzstichwort: Hilfeleistung - klein; Türnotöffnung 
Einsatzort: Markneukirchen, Clara-Wieck-Ring 
Fahrzeug(e): Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 
Personal: 10 im Einsatz, 3 in Bereitschaft 
Bemerkung: Hilfeschreie aus der Wohnung hörbar. Die Tür 

wurde mittels Türfallengleiter für den Rettungs-
dienst geöffnet. 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachung 

des Landratsamtes Vogtlandkreis 
 

Vollzug des Tierseuchenrechts 
Tierseuchenrechtliche Allgemein- 

verfügung über die Anordnung der Auf-
stallung von Geflügel (ausgenommen 

Laufvögel) zum Schutz vor der Geflügel-
pest im Risikogebiet (gesamter Vogt-

landkreis) 
 
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkrei-
ses (LÜVA) erlässt folgende 
 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
1. Das gesamte Gebiet des Vogtlandkreises wird als Risikogebiet aus-

gewiesen. Im Risikogebiet wird die Aufstallung der unter Punkt 2 be-
nannten Tiere angeordnet. 

2. Jeder, der in dem in Punkt 1 genannten Risikogebiet Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) hält, hat dies unverzüglich unter Angabe 
seines Namens, seiner Anschrift und der Art und Anzahl des Geflü-
gels, der Nutzungsart, des Standortes und der Haltungsform (Frei-
land, Stall) beim LÜVA anzuzeigen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.  

3. In dem unter Punkt 1 genannten Risikogebiet dürfen Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) ausschließlich  

3.1.  in geschlossenen Ställen oder 
3.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
      gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen  
      das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung  
      bestehen muss, gehalten werden (Voliere). Netze oder Gitter, die  
      zur Abdeckung nach oben genutzt werden, werden nur anerkannt,  
      wenn ihre Maschenweite maximal 25 mm beträgt. 
4. Für die Punkte 1 bis 3 wir die sofortige Vollziehung angeordnet.  
5. Ausnahmen von den Bestimmungen des Punktes 3 sind nur nach vor-

heriger Genehmigung des LÜVA Vogtlandkreis möglich. Der Antrag 
ist bei dem LÜVA Vogtlandkreis einzureichen. 

6. Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntmachung 
verkündet und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

7. Die Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel in bestimmten 
Risikogebieten im Landkreis Vogtlandkreis vom 11. Januar 2021 wird 
hiermit aufgehoben. 

8. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der Inter-
netseite des Landratsamtes Vogtlandkreis unter www.vogtland-
kreis.de eingesehen werden. 

9. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Vogtlandkreis erhoben 
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 
werden.  
Die Anschrift lautet: Postplatz 5, 08523 Plauen 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Wider- 
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt. 

2. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt werden. Dafür  
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter  
     elektronischer Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (eIDAS- 

     Verordnung) in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
     über den von der Behörde eröffneten Zugang für elektronische  
     Dokumente. Die Adresse hierfür lautet: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de 
b) Versendung eines signierten elektronischen Dokuments mit der Ver- 
     sandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender  
     sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz angemeldet ist,  
     an folgende De-Mail-Adresse: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de-mail.de 
Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail  
oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Vogtland-
kreises ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen. 
 
Plauen, den 15.03.2021 
 
gez. Dr. Anne Schilder 
Amtstierärztin 
 
Wir weisen darauf hin, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen die Allgemeinverfügung als Ordnungswidrig-
keit in Abhängigkeit von der Schwere der Zuwiderhandlung mit ei-
ner Geldbuße bis zu 30.000 € (dreißigtausend Euro) geahndet wer-
den können (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG). 
 
 
 
 
 
 
 

Beachtung der Entsorgungshinweise 
von Abfällen auf den Friedhöfen in  

Wernitzgrün und Schönlind 
 
Auf den Friedhöfen in Wernitzgrün und Schönlind muss immer wieder 
festgestellt werden, dass die Entsorgung von Papier, Plastikteilen und 
Ästen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Obwohl an den Kom-
poststandorten Hinweise angebracht sind, dass für Äste, Plaste usw. 
Extrabehälter bereitstehen, landet sehr viel davon leider immer wieder 
auf dem Kompost. Hier gehören aber nur biologisch abbaubare Abfälle 
hin.  
Da das anschließende Aussortieren des Kompostes sehr zeitaufwändig 
ist, bitten wir alle Besucher der Friedhöfe zukünftig um Beachtung der 
vorgeschriebenen Abfallentsorgung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 

Ortsübliche öffentliche 
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
 

Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 

 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuch von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigen Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 bebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden. Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologische Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, dem 26. April 
2021, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markneukirchner Baustellenkurier 
 
GESAMTES STADTGEBIET 
Breitbandausbau 
Bei den versandten Schreiben bitten wir zu 
beachten, dass die Formulare in zweifacher 
Ausfertigung an die Eigentümer gingen. In der 
unteren rechten Ecke finden Sie den Aufdruck, 
welches Exemplar (für die Telekom) ausgefüllt im Rathaus abgegeben 
werden soll und welches bei Ihnen (für Antragsteller) verbleibt. Die Wi-
derrufsbelehrung braucht ebenfalls nicht wieder mit abgegeben wer-
den. 
Die Herstellung der neuen Glasfaseranschlüsse erfolgt voraussichtlich 
erst ab dem Jahr 2022. Die Eigentümer werden vor der Bauausführung 
zu Absprachen der Kabelverlegung auf dem Grundstück kontaktiert. 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 

 
Neufahrzeug 

 
Diese Woche wurde unsere neue Drehleiter aus dem Werk abgeholt. 
Für die Abnahme und Einweisung begaben sich fünf Kameraden am 
Dienstag auf den Weg nach Ulm. 
Ausführliche Informationen folgen in einer der nächsten Ausgaben der 
Markneukirchner Zeitung. 
+ 3106 FFw.jpeg 
 

Einsatzgeschehen 
 
Einsatzbeginn: 21.03.21, 12:22 
Einsatzstichwort: Hilfeleistung - klein; Türnotöffnung 
Einsatzort: Markneukirchen, Clara-Wieck-Ring 
Fahrzeug(e): Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 
Personal: 10 im Einsatz, 3 in Bereitschaft 
Bemerkung: Hilfeschreie aus der Wohnung hörbar. Die Tür 

wurde mittels Türfallengleiter für den Rettungs-
dienst geöffnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFM 

 
 
 

 
 
 

2 

Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachung 

des Landratsamtes Vogtlandkreis 
 

Vollzug des Tierseuchenrechts 
Tierseuchenrechtliche Allgemein- 

verfügung über die Anordnung der Auf-
stallung von Geflügel (ausgenommen 

Laufvögel) zum Schutz vor der Geflügel-
pest im Risikogebiet (gesamter Vogt-

landkreis) 
 
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkrei-
ses (LÜVA) erlässt folgende 
 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
1. Das gesamte Gebiet des Vogtlandkreises wird als Risikogebiet aus-

gewiesen. Im Risikogebiet wird die Aufstallung der unter Punkt 2 be-
nannten Tiere angeordnet. 

2. Jeder, der in dem in Punkt 1 genannten Risikogebiet Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) hält, hat dies unverzüglich unter Angabe 
seines Namens, seiner Anschrift und der Art und Anzahl des Geflü-
gels, der Nutzungsart, des Standortes und der Haltungsform (Frei-
land, Stall) beim LÜVA anzuzeigen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.  

3. In dem unter Punkt 1 genannten Risikogebiet dürfen Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) ausschließlich  

3.1.  in geschlossenen Ställen oder 
3.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
      gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen  
      das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung  
      bestehen muss, gehalten werden (Voliere). Netze oder Gitter, die  
      zur Abdeckung nach oben genutzt werden, werden nur anerkannt,  
      wenn ihre Maschenweite maximal 25 mm beträgt. 
4. Für die Punkte 1 bis 3 wir die sofortige Vollziehung angeordnet.  
5. Ausnahmen von den Bestimmungen des Punktes 3 sind nur nach vor-

heriger Genehmigung des LÜVA Vogtlandkreis möglich. Der Antrag 
ist bei dem LÜVA Vogtlandkreis einzureichen. 

6. Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntmachung 
verkündet und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

7. Die Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel in bestimmten 
Risikogebieten im Landkreis Vogtlandkreis vom 11. Januar 2021 wird 
hiermit aufgehoben. 

8. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der Inter-
netseite des Landratsamtes Vogtlandkreis unter www.vogtland-
kreis.de eingesehen werden. 

9. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Vogtlandkreis erhoben 
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 
werden.  
Die Anschrift lautet: Postplatz 5, 08523 Plauen 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Wider- 
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt. 

2. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt werden. Dafür  
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter  
     elektronischer Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (eIDAS- 

     Verordnung) in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
     über den von der Behörde eröffneten Zugang für elektronische  
     Dokumente. Die Adresse hierfür lautet: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de 
b) Versendung eines signierten elektronischen Dokuments mit der Ver- 
     sandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender  
     sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz angemeldet ist,  
     an folgende De-Mail-Adresse: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de-mail.de 
Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail  
oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Vogtland-
kreises ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen. 
 
Plauen, den 15.03.2021 
 
gez. Dr. Anne Schilder 
Amtstierärztin 
 
Wir weisen darauf hin, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen die Allgemeinverfügung als Ordnungswidrig-
keit in Abhängigkeit von der Schwere der Zuwiderhandlung mit ei-
ner Geldbuße bis zu 30.000 € (dreißigtausend Euro) geahndet wer-
den können (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG). 
 
 
 
 
 
 
 

Beachtung der Entsorgungshinweise 
von Abfällen auf den Friedhöfen in  

Wernitzgrün und Schönlind 
 
Auf den Friedhöfen in Wernitzgrün und Schönlind muss immer wieder 
festgestellt werden, dass die Entsorgung von Papier, Plastikteilen und 
Ästen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Obwohl an den Kom-
poststandorten Hinweise angebracht sind, dass für Äste, Plaste usw. 
Extrabehälter bereitstehen, landet sehr viel davon leider immer wieder 
auf dem Kompost. Hier gehören aber nur biologisch abbaubare Abfälle 
hin.  
Da das anschließende Aussortieren des Kompostes sehr zeitaufwändig 
ist, bitten wir alle Besucher der Friedhöfe zukünftig um Beachtung der 
vorgeschriebenen Abfallentsorgung. 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachung 

des Landratsamtes Vogtlandkreis 
 

Vollzug des Tierseuchenrechts 
Tierseuchenrechtliche Allgemein- 

verfügung über die Anordnung der Auf-
stallung von Geflügel (ausgenommen 

Laufvögel) zum Schutz vor der Geflügel-
pest im Risikogebiet (gesamter Vogt-

landkreis) 
 
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkrei-
ses (LÜVA) erlässt folgende 
 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
1. Das gesamte Gebiet des Vogtlandkreises wird als Risikogebiet aus-

gewiesen. Im Risikogebiet wird die Aufstallung der unter Punkt 2 be-
nannten Tiere angeordnet. 

2. Jeder, der in dem in Punkt 1 genannten Risikogebiet Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) hält, hat dies unverzüglich unter Angabe 
seines Namens, seiner Anschrift und der Art und Anzahl des Geflü-
gels, der Nutzungsart, des Standortes und der Haltungsform (Frei-
land, Stall) beim LÜVA anzuzeigen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.  

3. In dem unter Punkt 1 genannten Risikogebiet dürfen Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) ausschließlich  

3.1.  in geschlossenen Ställen oder 
3.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
      gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen  
      das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung  
      bestehen muss, gehalten werden (Voliere). Netze oder Gitter, die  
      zur Abdeckung nach oben genutzt werden, werden nur anerkannt,  
      wenn ihre Maschenweite maximal 25 mm beträgt. 
4. Für die Punkte 1 bis 3 wir die sofortige Vollziehung angeordnet.  
5. Ausnahmen von den Bestimmungen des Punktes 3 sind nur nach vor-

heriger Genehmigung des LÜVA Vogtlandkreis möglich. Der Antrag 
ist bei dem LÜVA Vogtlandkreis einzureichen. 

6. Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntmachung 
verkündet und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

7. Die Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel in bestimmten 
Risikogebieten im Landkreis Vogtlandkreis vom 11. Januar 2021 wird 
hiermit aufgehoben. 

8. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der Inter-
netseite des Landratsamtes Vogtlandkreis unter www.vogtland-
kreis.de eingesehen werden. 

9. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Vogtlandkreis erhoben 
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 
werden.  
Die Anschrift lautet: Postplatz 5, 08523 Plauen 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Wider- 
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt. 

2. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt werden. Dafür  
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter  
     elektronischer Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (eIDAS- 

     Verordnung) in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
     über den von der Behörde eröffneten Zugang für elektronische  
     Dokumente. Die Adresse hierfür lautet: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de 
b) Versendung eines signierten elektronischen Dokuments mit der Ver- 
     sandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender  
     sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz angemeldet ist,  
     an folgende De-Mail-Adresse: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de-mail.de 
Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail  
oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Vogtland-
kreises ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen. 
 
Plauen, den 15.03.2021 
 
gez. Dr. Anne Schilder 
Amtstierärztin 
 
Wir weisen darauf hin, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen die Allgemeinverfügung als Ordnungswidrig-
keit in Abhängigkeit von der Schwere der Zuwiderhandlung mit ei-
ner Geldbuße bis zu 30.000 € (dreißigtausend Euro) geahndet wer-
den können (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG). 
 
 
 
 
 
 
 

Beachtung der Entsorgungshinweise 
von Abfällen auf den Friedhöfen in  

Wernitzgrün und Schönlind 
 
Auf den Friedhöfen in Wernitzgrün und Schönlind muss immer wieder 
festgestellt werden, dass die Entsorgung von Papier, Plastikteilen und 
Ästen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Obwohl an den Kom-
poststandorten Hinweise angebracht sind, dass für Äste, Plaste usw. 
Extrabehälter bereitstehen, landet sehr viel davon leider immer wieder 
auf dem Kompost. Hier gehören aber nur biologisch abbaubare Abfälle 
hin.  
Da das anschließende Aussortieren des Kompostes sehr zeitaufwändig 
ist, bitten wir alle Besucher der Friedhöfe zukünftig um Beachtung der 
vorgeschriebenen Abfallentsorgung. 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachungen 

 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Sven Thanert 
08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 
post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

Ankündigung eines Grenztermines 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. 
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Ver-
messungs- und Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu 
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Kataster-
vermessung am Flurstück 494/c. Mit der Katastervermessung sollen 
Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und 
außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegen-
schaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
In der Gemarkung Markneukirchen sind betroffen die Flurstücke: 
494/n 
Der Grenztermin findet am 08.04.2021 um 12:00 Uhr (Treffpunkt: 
Wernitzgrüner Straße 5, in Markneukirchen) statt. Beteiligte müssen 
zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen 
Personalausweis und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesen-
heit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgren-
zen bestimmt werden können. 
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der 
Telefonnummer 03741-45023 zur Verfügung. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung 

gem. § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und  

Katastergesetz 
 
In der Gemarkung Markneukirchen wurde am Flurstück 494/n Flur-
stücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und abge-
markt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten wer-
den die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gemacht. Die Grundlage meiner Tätigkeit bildet das 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. 
Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. 
S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42) 
geändert worden ist. 
Die Ergebnisse liegen  

vom 09.04.2021 bis zum 09.05.2021, 
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14 

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 16.05.2021 
als bekannt gegeben und werden damit wirksam. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
(16.05.2021) Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN), Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachungen 

 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Sven Thanert 
08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 
post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

Ankündigung eines Grenztermines 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. 
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Ver-
messungs- und Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu 
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Kataster-
vermessung am Flurstück 494/c. Mit der Katastervermessung sollen 
Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und 
außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegen-
schaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
In der Gemarkung Markneukirchen sind betroffen die Flurstücke: 
494/n 
Der Grenztermin findet am 08.04.2021 um 12:00 Uhr (Treffpunkt: 
Wernitzgrüner Straße 5, in Markneukirchen) statt. Beteiligte müssen 
zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen 
Personalausweis und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesen-
heit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgren-
zen bestimmt werden können. 
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der 
Telefonnummer 03741-45023 zur Verfügung. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung 

gem. § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und  

Katastergesetz 
 
In der Gemarkung Markneukirchen wurde am Flurstück 494/n Flur-
stücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und abge-
markt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten wer-
den die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gemacht. Die Grundlage meiner Tätigkeit bildet das 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. 
Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. 
S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42) 
geändert worden ist. 
Die Ergebnisse liegen  

vom 09.04.2021 bis zum 09.05.2021, 
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14 

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 16.05.2021 
als bekannt gegeben und werden damit wirksam. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
(16.05.2021) Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN), Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachungen 

 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Sven Thanert 
08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 
post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

Ankündigung eines Grenztermines 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. 
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Ver-
messungs- und Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu 
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Kataster-
vermessung am Flurstück 494/c. Mit der Katastervermessung sollen 
Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und 
außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegen-
schaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
In der Gemarkung Markneukirchen sind betroffen die Flurstücke: 
494/n 
Der Grenztermin findet am 08.04.2021 um 12:00 Uhr (Treffpunkt: 
Wernitzgrüner Straße 5, in Markneukirchen) statt. Beteiligte müssen 
zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen 
Personalausweis und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesen-
heit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgren-
zen bestimmt werden können. 
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der 
Telefonnummer 03741-45023 zur Verfügung. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung 

gem. § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und  

Katastergesetz 
 
In der Gemarkung Markneukirchen wurde am Flurstück 494/n Flur-
stücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und abge-
markt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten wer-
den die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gemacht. Die Grundlage meiner Tätigkeit bildet das 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. 
Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. 
S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42) 
geändert worden ist. 
Die Ergebnisse liegen  

vom 09.04.2021 bis zum 09.05.2021, 
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14 

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 16.05.2021 
als bekannt gegeben und werden damit wirksam. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
(16.05.2021) Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN), Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachung 

des Landratsamtes Vogtlandkreis 
 

Vollzug des Tierseuchenrechts 
Tierseuchenrechtliche Allgemein- 

verfügung über die Anordnung der Auf-
stallung von Geflügel (ausgenommen 

Laufvögel) zum Schutz vor der Geflügel-
pest im Risikogebiet (gesamter Vogt-

landkreis) 
 
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkrei-
ses (LÜVA) erlässt folgende 
 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
1. Das gesamte Gebiet des Vogtlandkreises wird als Risikogebiet aus-

gewiesen. Im Risikogebiet wird die Aufstallung der unter Punkt 2 be-
nannten Tiere angeordnet. 

2. Jeder, der in dem in Punkt 1 genannten Risikogebiet Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) hält, hat dies unverzüglich unter Angabe 
seines Namens, seiner Anschrift und der Art und Anzahl des Geflü-
gels, der Nutzungsart, des Standortes und der Haltungsform (Frei-
land, Stall) beim LÜVA anzuzeigen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.  

3. In dem unter Punkt 1 genannten Risikogebiet dürfen Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse 
(ausgenommen Laufvögel) ausschließlich  

3.1.  in geschlossenen Ställen oder 
3.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
      gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen  
      das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung  
      bestehen muss, gehalten werden (Voliere). Netze oder Gitter, die  
      zur Abdeckung nach oben genutzt werden, werden nur anerkannt,  
      wenn ihre Maschenweite maximal 25 mm beträgt. 
4. Für die Punkte 1 bis 3 wir die sofortige Vollziehung angeordnet.  
5. Ausnahmen von den Bestimmungen des Punktes 3 sind nur nach vor-

heriger Genehmigung des LÜVA Vogtlandkreis möglich. Der Antrag 
ist bei dem LÜVA Vogtlandkreis einzureichen. 

6. Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntmachung 
verkündet und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

7. Die Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel in bestimmten 
Risikogebieten im Landkreis Vogtlandkreis vom 11. Januar 2021 wird 
hiermit aufgehoben. 

8. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der Inter-
netseite des Landratsamtes Vogtlandkreis unter www.vogtland-
kreis.de eingesehen werden. 

9. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Vogtlandkreis erhoben 
werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 
werden.  
Die Anschrift lautet: Postplatz 5, 08523 Plauen 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Wider- 
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt. 

2. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt werden. Dafür  
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter  
     elektronischer Signatur nach dem Vertrauensdienstegesetz (eIDAS- 

     Verordnung) in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
     über den von der Behörde eröffneten Zugang für elektronische  
     Dokumente. Die Adresse hierfür lautet: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de 
b) Versendung eines signierten elektronischen Dokuments mit der Ver- 
     sandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender  
     sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz angemeldet ist,  
     an folgende De-Mail-Adresse: 
     landratsamt@vogtlandkreis.de-mail.de 
Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail  
oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Vogtland-
kreises ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen. 
 
Plauen, den 15.03.2021 
 
gez. Dr. Anne Schilder 
Amtstierärztin 
 
Wir weisen darauf hin, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-
handlungen gegen die Allgemeinverfügung als Ordnungswidrig-
keit in Abhängigkeit von der Schwere der Zuwiderhandlung mit ei-
ner Geldbuße bis zu 30.000 € (dreißigtausend Euro) geahndet wer-
den können (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG). 
 
 
 
 
 
 
 

Beachtung der Entsorgungshinweise 
von Abfällen auf den Friedhöfen in  

Wernitzgrün und Schönlind 
 
Auf den Friedhöfen in Wernitzgrün und Schönlind muss immer wieder 
festgestellt werden, dass die Entsorgung von Papier, Plastikteilen und 
Ästen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Obwohl an den Kom-
poststandorten Hinweise angebracht sind, dass für Äste, Plaste usw. 
Extrabehälter bereitstehen, landet sehr viel davon leider immer wieder 
auf dem Kompost. Hier gehören aber nur biologisch abbaubare Abfälle 
hin.  
Da das anschließende Aussortieren des Kompostes sehr zeitaufwändig 
ist, bitten wir alle Besucher der Friedhöfe zukünftig um Beachtung der 
vorgeschriebenen Abfallentsorgung. 
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Ortsübliche öffentliche 
Bekanntmachungen 

 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Sven Thanert 
08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 
post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

Ankündigung eines Grenztermines 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. 
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Ver-
messungs- und Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu 
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Kataster-
vermessung am Flurstück 494/c. Mit der Katastervermessung sollen 
Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und 
außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegen-
schaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
In der Gemarkung Markneukirchen sind betroffen die Flurstücke: 
494/n 
Der Grenztermin findet am 08.04.2021 um 12:00 Uhr (Treffpunkt: 
Wernitzgrüner Straße 5, in Markneukirchen) statt. Beteiligte müssen 
zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen 
Personalausweis und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesen-
heit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgren-
zen bestimmt werden können. 
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der 
Telefonnummer 03741-45023 zur Verfügung. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung 

gem. § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und  

Katastergesetz 
 
In der Gemarkung Markneukirchen wurde am Flurstück 494/n Flur-
stücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und abge-
markt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten wer-
den die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gemacht. Die Grundlage meiner Tätigkeit bildet das 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. 
Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. 
S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 42) 
geändert worden ist. 
Die Ergebnisse liegen  

vom 09.04.2021 bis zum 09.05.2021, 
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14 

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 16.05.2021 
als bekannt gegeben und werden damit wirksam. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
(16.05.2021) Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN), Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 
 
Plauen, den 16.03.2021 
 
gez. Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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m w gesamt m w gesamt m w gesamt

Anfangsstand 3761 3906 7667 3725 3864 7589 3682 3795 7477
Geburten 19 22 41 24 21 45 42 19 61

Sterbefälle 62 66 128 55 57 112 58 74 132
Zuzüge 129 113 242 127 94 221 114 106 220

Umzüge 127 131 258 115 112 227 114 131 245
Wegzüge 122 111 233 139 127 266 142 103 245
Endstand 3725 3864 7589 3682 3795 7477 3637 3743 7380

Saldo Geb./ 
Sterbefälle -43 -44 -87 -31 -36 -67 -16 -55 -71

Saldo                    
Wanderung 7 2 9 -12 -33 -45 -28 3 -25

Saldo -36 -42 -78 -43 -69 -112 -44 -52 -96

Einwohnerbewegung im gesamten Zuständigkeitsbereich von 2018-2020

2018 2019 2020 
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Ortsübliche öffentliche 
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
 

Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 

 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuch von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigen Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 bebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden. Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologische Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, dem 26. April 
2021, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markneukirchner Baustellenkurier 
 
GESAMTES STADTGEBIET 
Breitbandausbau 
Bei den versandten Schreiben bitten wir zu 
beachten, dass die Formulare in zweifacher 
Ausfertigung an die Eigentümer gingen. In der 
unteren rechten Ecke finden Sie den Aufdruck, 
welches Exemplar (für die Telekom) ausgefüllt im Rathaus abgegeben 
werden soll und welches bei Ihnen (für Antragsteller) verbleibt. Die Wi-
derrufsbelehrung braucht ebenfalls nicht wieder mit abgegeben wer-
den. 
Die Herstellung der neuen Glasfaseranschlüsse erfolgt voraussichtlich 
erst ab dem Jahr 2022. Die Eigentümer werden vor der Bauausführung 
zu Absprachen der Kabelverlegung auf dem Grundstück kontaktiert. 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 

 
Neufahrzeug 

 
Diese Woche wurde unsere neue Drehleiter aus dem Werk abgeholt. 
Für die Abnahme und Einweisung begaben sich fünf Kameraden am 
Dienstag auf den Weg nach Ulm. 
Ausführliche Informationen folgen in einer der nächsten Ausgaben der 
Markneukirchner Zeitung. 
+ 3106 FFw.jpeg 
 

Einsatzgeschehen 
 
Einsatzbeginn: 21.03.21, 12:22 
Einsatzstichwort: Hilfeleistung - klein; Türnotöffnung 
Einsatzort: Markneukirchen, Clara-Wieck-Ring 
Fahrzeug(e): Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 
Personal: 10 im Einsatz, 3 in Bereitschaft 
Bemerkung: Hilfeschreie aus der Wohnung hörbar. Die Tür 

wurde mittels Türfallengleiter für den Rettungs-
dienst geöffnet. 
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Öffnungszeiten Corona-Testzentren Raum Markneukirchen 

Stand: 19. März 2021 
 

Lfd. 
Nr. 

 Öffnungszeiten Bemerkungen 

1 CTZ Bad Brambach  
Grenzübergang Schönberg 
Säuerlingsweg 1 
08648 Bad Brambach 

E-Mail: ctz-bb@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 284 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo  04:30 – 16:00 
Di – Sa  05:30 – 16:00 
So  15:00 – 21:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag  05:30 – 10:00 
Ostersamstag 05:30 – 16:00 
Ostersonntag 05:30 – 10:00 
Ostermontag 15:00 – 21:00 

2 CTZ Adorf/V.  
Oelsnitzer Str. 44a  
08626 Adorf/V. 

E-Mail: ctz-adf@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 253 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 

CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

3 CTZ Markneukirchen 
Musikhalle 
An der Musikhalle 16  
08258 Markneukirchen 

E-Mail: ctz-mkn@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 286 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

 
keine Terminreservierung 
erforderlich 

 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

4 CTZ Klingenthal Grenzübergang 
Büro-Container  
Graslitzer Str. 4a  
08248 Klingenthal 

E-Mail: ctz-kl@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 285 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo  04:30 – 16:00 
Di – Sa 05:30 – 16:00 
So  15:00 – 21:00 

 
keine Terminreservierung 
erforderlich 

 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag 05:30 – 10:00 
Ostersamstag 05:30 – 16:00 
Ostersonntag 05:30 – 10:00 
Ostermontag 15:00 – 21:00 

15 CTZ Schöneck/V. Bürgerhaus  
Kirchstr. 7 
08261 Schöneck/V. 

E-Mail: ctz-sch@rettzv-sws.de 
Tel.: +49 3741 457 258 

Das CTZ ist nicht barrierefrei. 
Wir testen auch im Auto. 
Bitte an das Testpersonal wenden. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 

CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

 

Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt 

Markneukirchen

Neufahrzeug
Diese Woche wurde unsere neue Dreh-
leiter aus dem Werk abgeholt. Für die Ab-
nahme und Einweisung begaben sich fünf 
Kameraden am Dienstag auf den Weg nach 
Ulm.
Ausführliche Informationen folgen in einer 
der nächsten Ausgaben der Markneukirch-
ner Zeitung.

Einsatzgeschehen
Einsatzbeginn: 21.03.21, 12:22
Einsatzstichwort: Hilfeleistung - klein; Tür-

notöffnung
Einsatzort: Markneukirchen, Clara-

Wieck-Ring
Fahrzeug(e): Kommandowagen; Hilfe-

leistungslöschfahrzeug 1
Personal: 10 im Einsatz, 3 in Bereit-

schaft
Bemerkung: Hilfeschreie aus der Woh-

nung hörbar. Die Tür wurde 
mittels Türfallengleiter für 
den Rettungsdienst ge-
öffnet.
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Osterfeiertagen: 

Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 
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Lfd. 
Nr. 

 Öffnungszeiten Bemerkungen 

1 CTZ Bad Brambach  
Grenzübergang Schönberg 
Säuerlingsweg 1 
08648 Bad Brambach 

E-Mail: ctz-bb@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 284 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo  04:30 – 16:00 
Di – Sa  05:30 – 16:00 
So  15:00 – 21:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag  05:30 – 10:00 
Ostersamstag 05:30 – 16:00 
Ostersonntag 05:30 – 10:00 
Ostermontag 15:00 – 21:00 

2 CTZ Adorf/V.  
Oelsnitzer Str. 44a  
08626 Adorf/V. 

E-Mail: ctz-adf@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 253 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 

CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

3 CTZ Markneukirchen 
Musikhalle 
An der Musikhalle 16  
08258 Markneukirchen 

E-Mail: ctz-mkn@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 286 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

 
keine Terminreservierung 
erforderlich 

 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

4 CTZ Klingenthal Grenzübergang 
Büro-Container  
Graslitzer Str. 4a  
08248 Klingenthal 

E-Mail: ctz-kl@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 285 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo  04:30 – 16:00 
Di – Sa 05:30 – 16:00 
So  15:00 – 21:00 

 
keine Terminreservierung 
erforderlich 

 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag 05:30 – 10:00 
Ostersamstag 05:30 – 16:00 
Ostersonntag 05:30 – 10:00 
Ostermontag 15:00 – 21:00 

15 CTZ Schöneck/V. Bürgerhaus  
Kirchstr. 7 
08261 Schöneck/V. 

E-Mail: ctz-sch@rettzv-sws.de 
Tel.: +49 3741 457 258 

Das CTZ ist nicht barrierefrei. 
Wir testen auch im Auto. 
Bitte an das Testpersonal wenden. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 

CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 
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1 CTZ Bad Brambach  
Grenzübergang Schönberg 
Säuerlingsweg 1 
08648 Bad Brambach 

E-Mail: ctz-bb@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 284 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo  04:30 – 16:00 
Di – Sa  05:30 – 16:00 
So  15:00 – 21:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag  05:30 – 10:00 
Ostersamstag 05:30 – 16:00 
Ostersonntag 05:30 – 10:00 
Ostermontag 15:00 – 21:00 

2 CTZ Adorf/V.  
Oelsnitzer Str. 44a  
08626 Adorf/V. 

E-Mail: ctz-adf@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 253 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 

CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

3 CTZ Markneukirchen 
Musikhalle 
An der Musikhalle 16  
08258 Markneukirchen 

E-Mail: ctz-mkn@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 286 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

 
keine Terminreservierung 
erforderlich 

 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 

4 CTZ Klingenthal Grenzübergang 
Büro-Container  
Graslitzer Str. 4a  
08248 Klingenthal 

E-Mail: ctz-kl@rettzv-sws.de  
Tel.: +49 3741 457 285 

Das CTZ ist barrierefrei. 

Mo  04:30 – 16:00 
Di – Sa 05:30 – 16:00 
So  15:00 – 21:00 

 
keine Terminreservierung 
erforderlich 

 
CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

 
Karfreitag 05:30 – 10:00 
Ostersamstag 05:30 – 16:00 
Ostersonntag 05:30 – 10:00 
Ostermontag 15:00 – 21:00 

15 CTZ Schöneck/V. Bürgerhaus  
Kirchstr. 7 
08261 Schöneck/V. 

E-Mail: ctz-sch@rettzv-sws.de 
Tel.: +49 3741 457 258 

Das CTZ ist nicht barrierefrei. 
Wir testen auch im Auto. 
Bitte an das Testpersonal wenden. 

Mo, Mi, Fr  06:00 – 13:00 
Die, Do, Sa  11:00 – 18:00 

keine Terminreservierung 
erforderlich 

CTZ führt auch PCR-Tests durch 

Öffnungszeiten zu den 
Osterfeiertagen: 

Karfreitag geschlossen 
Ostersamstag 11:00 - 18:00 
Ostersonntag geschlossen 
Ostermontag 13:00 - 16:00 
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Ortsübliche öffentliche 
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
 

Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 

 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuch von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigen Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 bebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden. Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologische Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, dem 26. April 
2021, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markneukirchner Baustellenkurier 
 
GESAMTES STADTGEBIET 
Breitbandausbau 
Bei den versandten Schreiben bitten wir zu 
beachten, dass die Formulare in zweifacher 
Ausfertigung an die Eigentümer gingen. In der 
unteren rechten Ecke finden Sie den Aufdruck, 
welches Exemplar (für die Telekom) ausgefüllt im Rathaus abgegeben 
werden soll und welches bei Ihnen (für Antragsteller) verbleibt. Die Wi-
derrufsbelehrung braucht ebenfalls nicht wieder mit abgegeben wer-
den. 
Die Herstellung der neuen Glasfaseranschlüsse erfolgt voraussichtlich 
erst ab dem Jahr 2022. Die Eigentümer werden vor der Bauausführung 
zu Absprachen der Kabelverlegung auf dem Grundstück kontaktiert. 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 

 
Neufahrzeug 

 
Diese Woche wurde unsere neue Drehleiter aus dem Werk abgeholt. 
Für die Abnahme und Einweisung begaben sich fünf Kameraden am 
Dienstag auf den Weg nach Ulm. 
Ausführliche Informationen folgen in einer der nächsten Ausgaben der 
Markneukirchner Zeitung. 
+ 3106 FFw.jpeg 
 

Einsatzgeschehen 
 
Einsatzbeginn: 21.03.21, 12:22 
Einsatzstichwort: Hilfeleistung - klein; Türnotöffnung 
Einsatzort: Markneukirchen, Clara-Wieck-Ring 
Fahrzeug(e): Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 
Personal: 10 im Einsatz, 3 in Bereitschaft 
Bemerkung: Hilfeschreie aus der Wohnung hörbar. Die Tür 

wurde mittels Türfallengleiter für den Rettungs-
dienst geöffnet. 
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Ich rocke das! – Lena und der Kampf 
gegen Blutkrebs 

 
16 Jahre alt ist Lena aus Markneukirchen. Ein fröhliches und lustiges 
Mädchen mit einem ansteckenden Lachen.  Sie liebt ihre Familie 
und ihre beiden Schwestern über alles. Doch unbeschwerte 
Familienmomente sind selten. Lena hat Blutkrebs -bereits zum 2. 
Mal! Sie benötigt um zu überleben dringend eine 
Stammzellspende. Gemeinsam mit der DKMS organisieren Familie 
und Freunde eine Online-Registrierungsaktion. Registriere dich auf 
www.dkms.de/lena und werde so vielleicht zum Lebensretter. 
Lena – 16 Jahre jung und doch kämpft sie schon gegen den Blutkrebs 
und damit um ihr Leben. Das Mädchen mit dem breitesten und 
ansteckendsten Lächeln der Welt ist eine Kämpferin. Bereits 2018 
erhielt Lena die Diagnose Blutkrebs. Nach einer sehr anstrengenden 
Therapie erhielt sie das fantastische Ergebnis – Lena ist krebsfrei. Doch 
nun ist der Krebs zurück. Aufgeben kommt für Lena nicht in Frage. 
„Aber dieses Mal sitzen die Viecher im zentralen Nervensystem. 
Seitdem bin ich wieder mehr im Krankenhaus als zu Hause bei meiner 
Familie.“, klagt Lena. Um den Krebs besser loszubekommen, hilft jetzt 
nur noch eine Transplantation. „Ich möchte noch viele Jahre erleben. 
Zeit mit meiner Familie und meinen Schwestern Emily und Farina 
verbringen“.  
Irgendwo auf der Welt gibt es einen Menschen mit nahezu den 
gleichen Gewebemerkmalen wie Lena sie hat. Doch dieser Mensch 
muss auch zur Stammzellspende bereit und registriert sein. Nur wer 
registriert ist, kann auch als potentieller Lebensretter gefunden 
werden. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Lena und 
andere Patienten zu unterstützen, rufen Familie und Freunde (Team 
Lena) gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle 
Stammzellspender:in zu registrieren.  
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der durch das Virus 
ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 finden 
Registrierungsaktionen aktuell nicht wie üblich an einem zentralen 
Veranstaltungsort statt, sondern werden seit März 2020 online 
durchgeführt. Um die Gesundheit aller Menschen bestmöglich zu 
schützen, hält die DKMS bis auf Weiteres daran fest, öffentliche 
Veranstaltungen vor Ort durch Onlineaktionen zu ersetzen.  
Gemeinsam mit der DKMS hat das „Team Lena“ innerhalb weniger Tage 
ein Online-Aktion ins Leben rufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass 
wir über diesen Weg auch in dieser besonderen Situation zur 
Registrierung aufrufen können. Jeder hat ein Recht auf Leben und Lena 
hat ihres noch vor sich“, so Nicole Klug (Initiatorin). Blutkrebs macht 
keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen sind unzählige Patienten 
weltweit auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. 
Umso wichtiger ist es, dass jetzt viele Menschen mitmachen und sich 
als potentielle Stammzellspender:innen registrieren! Dabei kann jeder 
mithelfen und sein eigenes Netzwerk nutzen. 
Lena liegt derzeit wieder getrennt von ihrer Familie im Krankenhaus. 
Sie vermisst ihre kleinen Geschwister. Eigentlich möchte sie ein 
normales Teenagerleben führen und zu Deutschrockkonzerten gehen. 
Mama Jeannine über ihre Tochter: „Lena erreicht alle Herzen mit ihrer 
liebenswerten Art. Ich bin so stolz auf meine Kämpferin. Der passende 
Stammzellspender kann Lenas Leben retten. Danach hat Lena einen 
großen Wunsch – einmal ins Disneyland nach Paris.“ Auch Stiefpapa 
Tobias vermisst seine „Große“. Er will endlich wieder beim 
Achterbahnfahren mit Lena um die Wette lachen. Außerdem ist es 
Frühling und wie jedes Jahr müssen die Beete im Garten angelegt 
werden. Ein normaler Familienalltag, der derzeit leider nicht möglich ist.  

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Lena 
und anderen Patienten helfen und sich mit wenigen Klicks über 
https://www.dkms.de/Registrierungslink die Registrierungs-

unterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und 
schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer 
genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder 
nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich 
vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die 
Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, 
die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht 
erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch 
weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. „Wir hoffen, dass wir 
mit unserem Online-Aufruf eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen. Je 
mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die 
Überlebenschancen für Lena und andere Patienten weltweit. Denn nur 
wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden“, weiß 
Nicole Klug, Initiatorin der Registrierungsaktion.  
Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten 
Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst 
wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen 
Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.   
Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die 
Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro 
entstehen.  
DKMS-Spendenkonto IBAN: DE64 641 500 200 000 255 556 
+ 3106 Lena.jpg 
 
 

Neikirng e.V. gestaltet Osterbrunnen 
 
Der traditionelle Osterbrunnen im Herzen unserer Stadt wurde in 
diesem Jahr von Mitgliedern des als Nachfolger des Gewerbevereins 
gegründeten Neikirng e.V. gestaltet. Der Bürgermeister bedankte sich 
ganz herzlich bei der am vergangenen Sonntag durchgeführten Aktion, 
bei der auch einige „alte“ Mitglieder helfend mitwirkten.  
Der Verein hat sich die Stärkung des städtischen Miteinanders auf die 
Fahne geschrieben und will auch die Tradition des Stadtfestes 
fortsetzen.  
3106 Osterbrunnen.jpeg 
Bildunterschrift: 
Im Bild: Vereinsvorsitzender Robin Jacob, Nina Jacob mit ihren beiden 
Töchtern, Andreas Glas und Nadja Petzold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich rocke das! – Lena und der Kampf 
gegen Blutkrebs

16 Jahre alt ist Lena aus Markneukirchen. Ein fröhliches und lusti-
ges Mädchen mit einem ansteckenden Lachen.  Sie liebt ihre Fa-
milie und ihre beiden Schwestern über alles. Doch unbeschwerte 
Familienmomente sind selten. Lena hat Blutkrebs -bereits zum 2. 
Mal! Sie benötigt um zu überleben dringend eine Stammzellspen-
de. Gemeinsam mit der DKMS organisieren Familie und Freunde 
eine Online-Registrierungsaktion. Registriere dich auf www.dkms.
de/lena und werde so vielleicht zum Lebensretter.
Lena – 16 Jahre jung und doch kämpft sie schon gegen den Blutkrebs 
und damit um ihr Leben. Das Mädchen mit dem breitesten und an-
steckendsten Lächeln der Welt ist eine Kämpferin. Bereits 2018 erhielt 
Lena die Diagnose Blutkrebs. Nach einer sehr anstrengenden Therapie 
erhielt sie das fantastische Ergebnis – Lena ist krebsfrei. Doch nun ist 
der Krebs zurück. Aufgeben kommt für Lena nicht in Frage. „Aber die-
ses Mal sitzen die Viecher im zentralen Nervensystem. Seitdem bin ich 
wieder mehr im Krankenhaus als zu Hause bei meiner Familie.“, klagt 
Lena. Um den Krebs besser loszubekommen, hilft jetzt nur noch eine 
Transplantation. „Ich möchte noch viele Jahre erleben. Zeit mit meiner 
Familie und meinen Schwestern Emily und Farina verbringen“. 
Irgendwo auf der Welt gibt es einen Menschen mit nahezu den glei-
chen Gewebemerkmalen wie Lena sie hat. 
Doch dieser Mensch muss auch zur Stamm-
zellspende bereit und registriert sein. Nur 
wer registriert ist, kann auch als potentiel-
ler Lebensretter gefunden werden. Um die 
Suche nach einem „genetischen Zwilling“ 
für Lena und andere Patienten zu unterstüt-
zen, rufen Familie und Freunde (Team Lena) 
gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als 
potenzielle Stammzellspender:in zu regi-
strieren. 
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
und der durch das Virus ausgelösten Atem-
wegserkrankung Covid-19 finden Registrie-
rungsaktionen aktuell nicht wie üblich an ei-
nem zentralen Veranstaltungsort statt, son-
dern werden seit März 2020 online durch-
geführt. Um die Gesundheit aller Menschen 
bestmöglich zu schützen, hält die DKMS bis 
auf Weiteres daran fest, öffentliche Veran-
staltungen vor Ort durch Onlineaktionen zu 
ersetzen. 

Gemeinsam mit der DKMS hat das „Team Lena“ innerhalb weniger Tage 
ein Online-Aktion ins Leben rufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass 
wir über diesen Weg auch in dieser besonderen Situation zur Registrie-
rung aufrufen können. Jeder hat ein Recht auf Leben und Lena hat ih-
res noch vor sich“, so Nicole Klug (Initiatorin). Blutkrebs macht keine 
Corona-Pause. Auch in diesen Tagen sind unzählige Patienten weltweit 
auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichti-
ger ist es, dass jetzt viele Menschen mitmachen und sich als potentielle 
Stammzellspender:innen registrieren! Dabei kann jeder mithelfen und 
sein eigenes Netzwerk nutzen.
Lena liegt derzeit wieder getrennt von ihrer Familie im Krankenhaus. 
Sie vermisst ihre kleinen Geschwister. Eigentlich möchte sie ein norma-
les Teenagerleben führen und zu Deutschrockkonzerten gehen. Mama 
Jeannine über ihre Tochter: „Lena erreicht alle Herzen mit ihrer liebens-
werten Art. Ich bin so stolz auf meine Kämpferin. Der passende Stamm-
zellspender kann Lenas Leben retten. Danach hat Lena einen großen 
Wunsch – einmal ins Disneyland nach Paris.“ Auch Stiefpapa Tobias 
vermisst seine „Große“. Er will endlich wieder beim Achterbahnfahren 
mit Lena um die Wette lachen. Außerdem ist es Frühling und wie jedes 
Jahr müssen die Beete im Garten angelegt werden. Ein normaler Fami-
lienalltag, der derzeit leider nicht möglich ist. 
Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Lena und ande-
ren Patienten helfen und sich mit wenigen Klicks über https://www.
dkms.de/Registrierungslink die Registrierungs-unterlagen nach Hau-
se bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von 
drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie 
einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst 
einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per 
Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt 
werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit 
registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenom-
mene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfü-
gung. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf eine Welle der 
Hilfsbereitschaft auslösen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, 
desto größer sind die Überlebenschancen für Lena und andere Patien-
ten weltweit. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter 
gefunden werden“, weiß Nicole Klug, Initiatorin der Registrierungsak-
tion. 
Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolg-
ten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst 
wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spen-
der für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.  
Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuauf-
nahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 
DKMS-Spendenkonto IBAN: DE64 641 500 200 000 255 556
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EUREGIO EGRENSIS 
ARBEITSGEMEINSCHAFT SACHSEN/THÜRINGEN E.V.  

 
Abwechslung in Coronazeiten gesucht? 

 
Für jene, die mit ihren Kindern zu Hause sind 
oder mit Kindern arbeiten, möchte die 
Videoreihe mit unserer Sprachanimateurin 
Pavlína Kellerová die Lockdown-Zeiten 
etwas verkürzen. 
Not macht erfinderisch! Das erlebte in den 
letzten 12 Monaten auch die 
Sprachanimateurin der EUREGIO EGRENSIS. 
Eigentlich sollte die gebürtige Tschechin 

Pavlína Kellerová deutschen Kitakindern ihre eigene Muttersprache – 
das Tschechische - näherbringen. Doch Corona wollte das anders: Die 
Kitas waren geschlossen. Die Kinder zu Hause. 
Also verlegte die junge Frau kurzerhand ihre Tschechischstunden ins 
häusliche Wohnzimmer. So kann sie dort nun jedes Kind virtuell 
‚besuchen‘. 
Vor der Kamera steht jedoch nicht nur Pavlína. Auch ihre kleinen Helfer 
machen mit: Das Osterhäschen, eine kleine Maus, ein dicker 
Pfannkuchen, die Küchenkatze oder der Maulwurf im Gemüsegarten… 
In jedem Fall lernen kleine und große Zuschauer einige alltägliche 
Begriffe und Redewendungen, wie sie unsere tschechischen Nachbarn 
verwenden. Und nebenbei auch Rezepte, Traditionen und anderes 
Wissenswerte. 
Unter dem Motto: `Kinderleicht tschechisch lernen‘ haben sich so 
Pavlínas spielerische Online-Clips während der letzten Monate in die 
Herzen der Kinder, Erzieher*innen und ihrer Eltern gespielt. 
In dem jüngsten Beitrag stellt Pavlína das Märchen vom verlorenen 
Handschuh vor. Als der Opa seinen Handschuh im verschneiten 
Winterwald verliert, dauert es nicht lange, bis die Tiere das wollig-
warme Kleidungsstück entdecken und es auf der Suche nach Schutz 
vor der klirrenden Kälte beziehen. Und so finden eine Maus, ein Frosch, 
ein Hase, ein Fuchs und sogar ein Bär nacheinander Platz und ein 
Zuhause in dem kuscheligen Fäustling. Denn auch den Platz in der 
kleinsten Hütte kann man teilen! 
Doch damit nicht genug, denn Kinder sollen sich auch bewegen. Aus 
diesem Grund nutzt Pavlína die Namen der Tiere und führt mit ihnen 
entsprechende Übungen durch. Die Bewegungen sind für Groß und 
Klein geeignet und ein Spaß für die ganze Familie. Also, gerne 
mitmachen. 
Die Videos „Ein Märchen für kalte Tage und das warme Herz“ gibt‘s 
wieder auf Deutsch und Tschechisch. So können deutsche und 
tschechische Kinder mit Pavlína die Nachbarsprache üben! 
Die Sprachanimateurin empfiehlt, jedes Video möglichst 2-3 mal pro 
Woche anzusehen, damit die Kinder den Inhalt verinnerlichen können. 
Ab dem zweiten Mal kann man schon aktiv mitmachen. 
Also: Připravit se - pozor – start! Auf die Plätze – fertig – los! 
Mögen die kleinen Botschaften für heitere Abwechslung daheim und 
in der Notbetreuung sorgen. Beim Tschechisch lernen mit Pavlína hat 
Langeweile keine Chance! Schauen Sie mal rein! 
Hodně zábavy/Viel Spaß beim Mitmachen wünscht Pavlína Kellerová 
sowie das Team der EUREGIO EGRENSIS! 
 
VIDEOS & BEGLEITHEFT 
Für deutsche Kinder zum Tschechisch schnuppern: 
www.euregioegrensis.de/index.php/de/tschechisch-
lernen/kinderleicht 
sowie 
+ 3106 QR-Code.jpg 
Info & Kontakt 
Tel. 03741 – 128 6461 | E-Mail: info@euregioegrensis.de 
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Abwechslung in Coronazeiten gesucht?
Für jene, die mit ihren Kindern 
zu Hause sind oder mit Kindern 
arbeiten, möchte die Videorei-
he mit unserer Sprachanimateu-
rin Pavlína Kellerová die Lock-
down-Zeiten etwas verkürzen.
Not macht erfinderisch! Das er-
lebte in den letzten 12 Monaten 
auch die Sprachanimateurin der 
EUREGIO EGRENSIS. Eigentlich 
sollte die gebürtige Tschechin 
Pavlína Kellerová deutschen  

Kitakindern ihre eigene Muttersprache – das Tschechische - näherbrin-
gen. Doch Corona wollte das anders: Die Kitas waren geschlossen. Die 
Kinder zu Hause.
Also verlegte die junge Frau kurzerhand ihre Tschechischstunden ins 
häusliche Wohnzimmer. So kann sie dort nun jedes Kind virtuell ‚be-
suchen‘.
Vor der Kamera steht jedoch nicht nur Pavlína. Auch ihre kleinen Helfer 
machen mit: Das Osterhäschen, eine kleine Maus, ein dicker Pfannku-
chen, die Küchenkatze oder der Maulwurf im Gemüsegarten…
In jedem Fall lernen kleine und große Zuschauer einige alltägliche Be-
griffe und Redewendungen, wie sie unsere tschechischen Nachbarn 
verwenden. Und nebenbei auch Rezepte, Traditionen und anderes 
Wissenswerte.
Unter dem Motto: `Kinderleicht tschechisch lernen‘ haben sich so Pav-
línas spielerische Online-Clips während der letzten Monate in die Her-
zen der Kinder, Erzieher*innen und ihrer Eltern gespielt.
In dem jüngsten Beitrag stellt Pavlína das Märchen vom verlorenen 
Handschuh vor. Als der Opa seinen Handschuh im verschneiten Win-
terwald verliert, dauert es nicht lange, bis die Tiere das wollig-war-
me Kleidungsstück entdecken und es auf der Suche nach Schutz vor 
der klirrenden Kälte beziehen. Und so finden eine Maus, ein Frosch, ein 
Hase, ein Fuchs und sogar ein Bär nacheinander Platz und ein Zuhau-
se in dem kuscheligen Fäustling. Denn auch den Platz in der kleinsten 
Hütte kann man teilen!
Doch damit nicht genug, denn Kinder sollen sich auch bewegen. Aus 
diesem Grund nutzt Pavlína die Namen der Tiere und führt mit ihnen 
entsprechende Übungen durch. Die Bewegungen sind für Groß und 
Klein geeignet und ein Spaß für die ganze Familie. Also, gerne mitma-
chen.
Die Videos „Ein Märchen für kalte Tage und das warme Herz“ gibt‘s 
wieder auf Deutsch und Tschechisch. So können deutsche und tsche-
chische Kinder mit Pavlína die Nachbarsprache üben!
Die Sprachanimateurin empfiehlt, jedes Video möglichst 2-3 mal pro 
Woche anzusehen, damit die Kinder den Inhalt verinnerlichen können. 
Ab dem zweiten Mal kann man schon aktiv mitmachen.
Also: Připravit se - pozor – start! Auf die Plätze – fertig – los!
Mögen die kleinen Botschaften für heitere Abwechslung daheim und 
in der Notbetreuung sorgen. Beim Tschechisch lernen mit Pavlína hat 
Langeweile keine Chance! Schauen Sie mal rein!
Hodně zábavy/Viel Spaß beim Mitmachen wünscht Pavlína Kellerová 
sowie das Team der EUREGIO EGRENSIS!

Info & Kontakt
Tel. 03741 – 128 6461 
E-Mail: info@euregioegrensis.de

VIDEOS & BEGLEITHEFT
Für deutsche Kinder zum Tschechisch schnuppern:
www.euregioegrensis.de/index.php/de/tschechisch-lernen/kinderleicht

sowie
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AMBULANTER HOSPIZ- UND BERATUNGSDIENST 
„NÄCHSTENLIEBE“ E.V.  

 
Termine April 2021 

 
Wir sind gern jederzeit für Sie da in schwerer Krankheit und in Trauer, 
für Fragen bezüglich Pflegegrad oder Schwerbehinderung, auch für 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. 
Unser Kinderhospizdienst begleitet auch Familien mit schwer kranken 
Kindern. Alle unsere Mitarbeiter haben dafür eine adäquate 
Ausbildung. Gern nehmen wir uns Zeit. Kontaktieren Sie uns bitte unter 
Tel.Nr. 0163-6149065 kostenlos und unverbindlich. 
 
Unsere Trauercafe´s im April (vorbehaltlich der aktuellen 
Coronaverordnungen): 
 
Montag, 12. April  15-17 Uhr in Auerbach, Nicolaistraße 35 
Montag, 12. April              16-18 Uhr in Adorf, Schillerstraße 23 
Dienstag, 06. April               15-17 Uhr in Klingenthal, Auerbacher Str. 78 
Mittwoch, 14. April             16-18 Uhr in Oelsnitz, Zöphelsches Haus 
Donnerstag, 08. April          15:30 – 17:30 Uhr in Treuen, 

DRK Tagespflege, Poststraße 
Trauer-Einzelgespräche sind jederzeit auf Anfrage möglich. 
 
Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht findet jeweils 
am 12. und 26. April in der Zeit von 9 – 11 Uhr im Rathaus Treuen statt 
(vorbehaltlich Coronaverboten). 
 
Ein neuer Ausbildungskurs zum ehrenamtlichen Hospizhelfer ist ab 09. 
April in Auerbach geplant. Anmeldungen sind jederzeit möglich unter 
Tel.Nr. 0163-6149065. 
 
Ihnen allen Sonne im Herzen und Empathie für Ihre Mitmenschen. 
 
Ihre Petra Zehe 
Koordinatorin 
Master Palliative Care 
Pädiatrische Palliative Care 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU 
STUDIENGANG MUSIKINSTRUMENTENBAU 

MARKNEUKIRCHEN 
 
Musikinstrumentenbau lädt online zum 

Studieninfotag ein 
 
Den Studiengang Musikinstrumentenbau, ein in Deutschland 
einmaliges Studienangebot der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
(WHZ), können Interessierte am 15. April 2021 bei einem Online-
Studieninfotag genauer kennenlernen. Von 17:30 bis 19:00 Uhr geben 
Professoren, Lehrende und Studierende Einblicke in die Welt des 
wissenschaftlich fundierten Zupf- und Streichinstrumentenbaus in 
Markneukirchen. 
Ausbildung fertig - und jetzt? Warum ein Handwerk studieren? Was 
bringt mir ein Studium? Junge Musikinstrumentenbauer, die sich 
Fragen zu ihrer beruflichen Weiterbildung stellen, können sich diese 
am Donnerstag, dem 15. April 2021, kompetent bei der Online-
Veranstaltung für Studieninteressierte beantworten lassen. Oder sich 
einfach allgemein informieren lassen, welche Möglichkeiten ein 
Studium des Musikinstrumentenbaus ihnen eröffnet. 
Der Studiengang Musikinstrumentenbau Markneukirchen verbindet 
kunsthandwerkliche Instrumentenbautradition mit modernen 
wissenschaftlichen Arbeits- und Forschungsmethoden zu einem 
effizienten und praxisorientierten Studium. In einer 
denkmalgeschützten Jugendstilvilla befinden sich hochwertig 
ausgestattete Werkstätten, moderne Labor- und Seminarräume, 
akustische Messplätze und eine umfangreiche Fachbibliothek. 
Das Studium bietet den Studierenden, die für diese besondere 
Ausbildung aus der ganzen Welt in den vogtländischen Musikwinkel 
kommen, Unterricht in musikalischer Akustik, technischer Mechanik, 
Material- und Werkstoffkunde, Musik- und 
Musikinstrumentengeschichte sowie Gestaltungslehre, Holzbildhauer- 
und Restaurierungstechniken in Theorie und Praxis. Vermittelt werden 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die die Absolventen zum Entwurf und Bau 
von hochwertigen, künstlerisch gestalteten Instrumenten befähigen. 
Informationen und Link zum virtuellen Studieninfotag 
Musikinstrumentenbau: 
www.fh-zwickau.de/studieninfotag-musikinstrumentenbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir bleiben 
vor Ort.
Kontowechsel ist einfach.
Mit dem Wechselservice der 
Sparkasse Vogtland.

So einfach geht‘s: QR-Code scannen

bei Depotwechselbei Kontowechsel

www.sparkasse-vogtland.de

Terminvereinbarung: 

   03741 123-7777

 neues Konto oder Depot eröffnen – zu günstigen Konditionen
  bisheriges Konto oder Depot einfach und kostenlos übertragen lassen
 Prämie von bis zu 500 Euro für Depotwechsel sichern
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AV GERMANIA MARKNEUKIRCHEN

Razvan Kovacz und Valerij Borgoiakov 
verlängern beim AV Germania 

(jr) Der Eine gehört schon fast 
zum Inventar des AV Germania 
Markneukirchen, der Andere 
hat im Vorjahr richtig ‚Blut ge-
leckt‘, Valerij Borgoiakov und 
Razvan Kovacz unterschreiben 
erneut bei den Musikstädtern.
„Gerade das leichteste Limit ist 
enorm wichtig, denn wenn ein 

Mannschaftskampf mit einem Sieg beginnt, bringt das Sicherheit ins 
Team“, so der sportliche Leiter des AVG Jörg Guttmann, der die Kämp-
fer in den leichtesten Gewichtsklassen mit besonderem Augenmaß 
verpflichtet.
Bei Borgoiakov weiß man, was man an dem kleinen Russen in Mark-
neukirchen hat, mit dem Routinier kam vor vier Jahren ein Diamant 
ins Obere Vogtland, der in der Regionalliga bis auf ganz wenige Aus-
nahmen schier unbezwingbar 
erschien, der Mannschaft mit 
seinem gesamten Auftreten 
viel Rückhalt gab. In der Bun-
desliga kam er vergangenes 
Jahr ‚coronabedingt‘ nicht 
zum Einsatz. „Daran müssen 
wir auch in der kommenden 
Meisterschaftsrunde denken, 
wenn die Pandemie weiter-
hin grassieren sollte“, will 
sich Jörg Guttmann auf jeden 
Fall noch nach Verstärkung 
umsehen, falls der russische 
Spitzenringer auch 2021 nicht 
einreisen darf. „Dass er weiter 
für uns ringen möchte steht 
außer Frage, sicherlich wird 
er in Markneukirchen seine 
Laufbahn beenden“, so AVG-
Trainer Andre Backhaus, der 
ebenfalls große Stücke auf 
den russischen Kämpfer hält.
Bei den drei Erstligabegeg-
nungen, die der AVG 2020 
absolvierte, glänzte mit Raz-

Razvan Kovacz (57 kg/FR - blaues Trikot) sorgte im Vorjahr für starke Auf-
taktkämpfe des AVG in der 1. Bundesliga. Nun hat der rumänische Meister 
die Olympiaqualifikation im Blick.

Valerij Borgoiakov durfte im Vorjahr ‚coronabedingt‘ nicht einreisen, im 
letzten Regionalligajahr des AVG war der Routinier maßgeblich am Staf-
felsieg beteiligt.

van Kovacz ein junger Rumäne in der leichtesten Freistilklasse, der 
nach dem leider nur einzigen Heimauftritt des AVG so begeistert 
von Fans und Umfeld der Mannschaft war, dass Jörg Guttmann 
nicht lange nachfragen musste und der rumänische Meister 2020 
prompt erneut unterschrieb. Während Borgoiakov im griechisch-
römischen Stil schon Vieles erreicht hat und seine Laufbahn nun 
langsam ausklingt, holt Kovacz erst einmal Schwung für die ganz 
großen Ziele. Das ganz große Ziel sind die Olympischen Spiele und 
so geht der 23-jährige nicht ohne Hoffnungen in die beiden noch 
ausstehenden Qualifikationsturniere in Budapest (HUN) und Sofia 
(BUL).
Im Vorjahr gewann Kovacz die rumänische Meisterschaft und 
siegte auch beim hochdotierten Ziolkowski-Turnier in Polen. Den 
größten Erfolg seiner noch jungen Laufbahn feierte er 2016 mit 
dem Gewinn des Vize-Europameistertitels bei den Junioren.
„Wir freuen uns, dass die beiden Kämpfer weiterhin zu unserem 
Team gehören, sie passen zu uns und ich bin mir sicher, dass sie in 
der neuen Saison erneut für viele Punkte sorgen werden“, so auch 
Andy Schubert, der gemeinsam mit Andre Backhaus die Trainer-
bank des AVG hütet.

 • Dachdecker 
 • Klempner
Dachdeckungen Markneukirchen

Telefon : 037467 661379 • Fax: 037467 690795 • Mobil: 0151 11746661
Apian-Bennewitz-Str. 19 • 08258 Markneukirchen • rico-doerfler@t-online.de 
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Liebe Siebenbrunner und Sträßler,

am Ostersonntag, dem 04.04.2021 starten wir eine „Osterhasen“-
Suchaktion für unsere Kinder rund um Siebenbrunn und Sträßel.

Auf den Wegen entlang von:
* Brunnenweg ins Alte Dorf Richtung Sträßel
* rund um den Dorfplatzbrunnen Siebenbrunn
* Mühlenweg Richtung Gläsernen Bauernhof
* Dorfstraße Brauerei Richtung Remtengrün
* entlang des unteren Steiges 

und auf den Jüdenlohweg in Sträßel

kann nach unseren lustigen handgefertigten Osterhäschen mit euren 
Familien und Gästen fleißig gesucht werden. Um die 60 Osterhäschen 
werden ab 11.00 Uhr versteckt.
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Suche und bedanken uns 
nochmal an dieser Stelle bei unserem Vereinsmitglied Frau Daien 
Wunderlich für die Anfertigung der Hasen, sowie bei all unseren 
Spendern, die diese Aktion mit ermöglicht haben.
Noch eine Information: Die 3. Auflage des „Siebenbrunner 
Mühlenbuches“ von Werner Pöllmann ist erschienen und kann über 
unseren Verein erworben werden.
Euch allen ein gesundes und sonniges Osterfest.

Dorfverein
„Wir“ Dorfverein Siebenbrunn / Sträßel

„Wir“ Dorfverein Siebenbrunn / Sträßel   

lädt zum 

„„OOsstteerrhhaasseenn““  --  SSuucchhaakkttiioonn  

 
ein. 

 
Liebe Siebenbrunner und Sträßler, 
 
am Ostersonntag, den 04.04.2021 starten wir einen „Osterhasen“-Suchaktion 
für unsere Kinder rund um Siebenbrunn und Sträßel. 
 
Auf den Wegen entlang von: 
* Brunnenweg ins Alte Dorf Richtung Sträßel 
* rund um den Dorfplatzbrunnen Siebenbrunn 
* Mühlenweg Richtung Gläsernen Bauernhof 
* Dorfstraße Brauerei Richtung Remtengrün 
* entlang des unteren Steiges 
   und auf den Jüdenlohweg in Sträßel 
 
kann nach unseren lustigen handgefertigten Osterhäschen mit Euren Familien 
und Gästen fleißig gesucht werden. Um die 60-zig Osterhäschen werden ab 
11.00 Uhr versteckt. 
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Suche und bedanken uns nochmal an 
dieser Stelle bei unseren Vereinsmitglied Frau Daien Wunderlich für die 
Anfertigung der Hasen, sowie bei all unseren Spendern, die diese Aktion mit 
ermöglicht haben. 
Noch eine Information: Die 3. Auflage des „Siebenbrunner Mühlenbuches“ 
von Werner Pöhlmann ist erschienen und kann über unseren Verein erworben 
werden. 
Euch allen ein gesundes und sonniges Osterfest. 
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Anmeldung

Abenteuerlustig?
Willkommen bei Alpha!
Starte dein Abenteuer und
entdecke Leben, Glaube, Sinn.

Alpha ist ein Glaubenskurs mit rund 
dreizehn Treffen, die in entspannter 
Atmosphäre stattfinden.

Bei jedem Treffen gibt es Spaß, ein 
spannendes Thema und Austausch in 
Gesprächsgruppen, alles per 
Videokonferenz. 
 
Dazu bist du herzlich eingeladen.

Per Videokonferenz mit dem 
Programm "Zoom". Computer, 
Tablet oder Smartphone mit 
Internetanschluss wird benötigt.

Start: 15. April 2021 
donnerstags, 19.30-21.00 Uhr

Pfarrer Jan Dechert 
Telefon: 037422 - 6348 
Pfarrer Burkhard Wagner 
Telefon: 037423 - 2383

Telefon: 0374226348 / 0374232383 
E-Mail: kg.erlbach@evlks.de 
     kontakt@kirche-adorf.de

Karfreitag 2021
02.04., 14.00 Uhr

PASSIONS
ANDACHT

„Es ist vollbracht“

für Sopran, Sprecher,
Streichquartett

und Orgel

Eintritt frei, Kollekte erbeten!
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M
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seit 1848



Danksagung
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von

Eva-Maria Keller
geb. Wolfram

*18.01.1954    † 09.02.2021

Wir danken allen, die ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
zeigten und sie so zahlreich auf dem letzten Weg begleiteten.

Besonderen Dank an die Sozialstation Adorf und das
Brückenteam Plauen für die fürsorgliche Betreuung und

Pflege, dem Bestattungsunternehmen Dobernecker, 
Frau Lugert für die tröstenden Worte, allen Verwandten,

Freunden und Bekannten, ihren ehemaligen
Schulkameraden, die sie auf ihrem letzten Weg 

so gut begleiteten.

Wir werden dich nie vergessen.
Dein Manfred und Familie

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem 
treusorgenden Ehemann, meinem Vater, 

unserem Onkel und Großonkel

Werner Wolfgang Schreiter
* 17. Dezember 1940    † 02. März 2021

 
Für die zahlreichen Beweise der aufrichtigen Anteilnahme 

möchten wir uns bei allen herzlich bedanken. 
Besonderer Dank gilt meinen Nichten und Neffen.

 
  In stiller Trauer
 Deine Renate, Mario und Angehörige

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Markneukirchen, Duisburg, Leubetha

Nachruf

wir trauern um

Klaus GEIPEL

Wir verlieren mit ihm nicht nur ein Familienmitglied, 
sondern auch einen Kollegen, der sich ein Leben lang

  für die Firma seines Großvaters 
Phillipp Hammig einsetzte.

Sein großes Fachwissen 
und seine kreativen Ideen 

brachte er mit ganz viel Begeisterung in die Firma ein.

Seine fröhliche und kollegiale Art wird uns unvergessen bleiben.

Familie Hammig 
und Firma

Philipp Hammig & Aug. Rich. Hammig OHG
Markneukirchen

                                                                             

Danksagung 
Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.                                                                                   
Ein lieber Mensch, der für uns da war, lebt nicht mehr.                                                                     
Erinnerung ist das, was bleibt. 

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung eine Gnade. 

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und 
Uroma 

Gudrun Ingeborg Thea Möckel geb. Stark 
+ 27.02.2021 

Herzlichen Dank sagen wir allen Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Freunden              
für ihre aufrichtige Anteilnahme. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. med. Erhard Spranger 
für seine langjährige ärztliche Betreuung, dem Pflegedienst Trauer, Herrn Pfarrer Dechert 

sowie dem Bestattungshaus Dobernecker. 

In liebevoller Erinnerung, 

Dein Sohn Uwe mit Karin                                                                                                      
Dein Sohn Lutz mit Ina                                                                                                       
Dein Enkel Björn mit Isabell und Tochter Linda                                                                                 
Deine Enkelin Luisa mit Maik                                                                                              
Deine Enkel Toni und Andi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Raum-Wohnung mit Bad u. 
eingebauter Küche im Zentrum 
von Mkn. ab April zu vermieten, 
ca. 74 m² für 350 € Kaltmiete zzgl. 
Nebenkosten.Tel. 037422-40367

Sanierte 2-Raum-Dachgeschoß-
Wohnung, 63m²; zentrumsnah in 
Mkn. ab April zu vermieten.
Tel.: 0176/16980902

Neu sanierte 2-Raum-Whg. mit 
Balkon, 67m² in Mkn. zu vermie-
ten. Kaltmiete 350 €.  
Telefon: 01714938308

Haushaltsauflösung am 27.3.21 
von 9.00 - 12.00 Uhr Erlbacher  
Str. 58 in Markneukirchen.
Bitte melden: 0152-27453147

Zu verschenken:
Couch (3-Sitzer), braunes Kunst-
leder mit zwei dazugehörigen 
Sesseln in sehr gutem Zustand. 
Telefon: 037422/48845

info@dachdecker-scholz.de

Karl-Heinz Scholz
Dachdeckermeister - und Klempner

Bergblick 16 ·
08258 Landwüst 
Tel.  03 74 22 - 26 20
Fax  03 74 22 - 4 51 66
Handy: 0172 - 9314727

Ruhige helle Wohnung mit 
Balkon, frisch saniert, mit Fußbo-
denheizung, Parkplatz für PKW 
ca. 63 m² 350 € Kaltmiete
Besichtigung nach Terminverein-
barung. Telefon: 0171 3032895
Verwaltungs GmbH Bechert

Helle Wohnräume (loftähn-
lich /variabel) gut saniert mit 
Fußbodenheizung, Zufahrt u. 
PKW Abstellplatz, ca. 70 m²  
320 € Kaltmiete
Besichtigung nach Terminverein-
barung. Telefon: 0171 3032895
Verwaltungs GmbH Bechert

Ruhige, zentral gelegene, kom-
fortabler Wohnraum

 - mit Fußbodenheizung
 - PKW Abstellplatz

ca. 70 m² 400 € Kaltmiete
Besichtigung nach Terminverein-
barung. Telefon: 0171-3032895
Verwaltungs GmbH Bechert
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Vermiete
Kleinanzeigen

Verkaufe

Verschiedenes

Suche

Kleine 3-R. Wohnung oder 2-R. 
Wohnung in Mkn gesucht
Telefon: 01629457373

Verkaufe ein Paar sehr alte Skier 
sowie altes DDR-Fahrrad.
Telefon: 0173-6621070

4 Sommerräder 205/55 R 16 von 
Semperit s. g. erhalten für 80 € zu 
verkaufen. Tel.: 0152 21698840

Werbung bringt 
Kunden!
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
 
Sonntag, 28.03. 09.30 Uhr Predigtgottesdienst 
  12.30 Uhr  Konfirmationsgottesdienst in  

Erlbach 
Montag, 29.03. 19.30 Uhr  Gebetsandacht in der Kirche  

Erlbach 
Donnerstag, 01.04. 19.00 Uhr  Tischabendmahl 
(Gründonnerstag) 
Freitag, 02.04. 09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
(Karfreitag) 14.00 Uhr  Musik zur Sterbestunde in  

Markneukirchen 
  14.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in  

Erlbach 
Sonntag, 04.04.  06.00 Uhr Osternacht in Markneukirchen 
(Ostersonntag) 06.00 Uhr Ostermette in Erlbach 
  09.30 Uhr Familiengottesdienst in  
    Markneukirchen 
  09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Erlbach 
Montag, 05.04.  09.30 Uhr Predigtgottesdienst in  
(Ostermontag)   Markneukirchen 
  09.30 Uhr Familiengottesdienst in Erlbach 
  14.00 Uhr  Familiengottesdienst in  

Landwüst 
 
Alle Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Hygiene-
bestimmungen statt. 
 
Auf Grund der aktuellen Coronasituation finden zur Zeit keine Kinder-
veranstaltungen statt. 
 
Hinweis zu den Erreichbarkeiten der Pfarrämter: 
Die Pfarrämter sind während der aktuellen Einschränkungen für Besu-
cher geschlossen. 
Die Kommunikation per Telefon oder E-Mail ist uneingeschränkt 
möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist nach vorheriger telefonischer Absprache 
möglich. 
Telefon:  Pfarramt Markneukirchen  037422 2006 

Pfarramt Erlbach  037422 6348 
E-Mail:  info@kirchgemeinde-markneukirchen.de 
 
KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 
Markneukirchen, Erlbacher Straße 45 
Gründonnerstag, 01.04.  19.00 Uhr  Feier vom letzten  
    Abendmahl in Adorf 
Karfreitag, 02.04. 15.00 Uhr  Feier vom Leiden und Sterben  
   des Herrn mit Kinderkreuzweg in  
   Adorf 
Ostersonntag, 04.04. 10.00 Uhr  Osterfeste in Adorf 
Ostermontag, 05.04. 10.30 Uhr Familiengottesdienst in  

Weischlitz 
Mittwoch, 07.04.  keine Hl. Messe in Markneukirchen 
 
Jeden weiteren Sonntag 10.00 Uhr Hl. Messe in Adorf 
Jeden weiteren Mittwoch 17.00 Uhr Hl. Messe in Markneukirchen 
 
LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT 
Markneukirchen, Roter Markt 15 
 
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Markneukirchen im Roten Markt 15 
 
Sonntag, 28.03.  10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Ostermontag, 05.04. 11.00 Uhr Osterandacht in der  
     Landwüster Kirche 
 

Für die Kinder gibt es jeweils freitags die Koje online auf YouTube LKG 
Markneukirchen. 
+ 3106 Koje.png 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 3106 Alpha-Kurs.pdf 
+ 3106 Passionsandacht.pdf 
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Filiale Zwickau
Werdauer Straße 164
08060 Zwickau
Tel. +49 375 440066-0

Filiale Auerbach
Willy-Brandt-Str. 11
08209 Auerbach
Tel. +49 3744 8359-0

Autohaus Strauß GmbH
Pausaer Straße 190
08525 Plauen
Tel. +49 3741 5574-0 www.bmw-strauss.de

X1 AB 222 EUR.

Freude am Fahren Abbildung zeigt Sonderausstattungen. 

Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote 
und Aktionen.
Einfach QR Code scannen oder online schau-
en auf www.bmw-strauss.com/de/aktionen/ 

BMW X1 SDRIVE18I (FINANZIERUNGSBEISPIEL1 VON DER BMW BANK GMBH).

Neuwagen, Schwarz uni, Modell Advantage, Zusatzumfänge RDE, Deaktivierung Beifahrerairbag, Automatische 
Heckklappenbetätigung, Park Distance Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit 
Bremsfunktion, uvm.

Fahrzeuggesamtpreis: 34.850,00 EUR
Anzahlung: 3.999,99 EUR
Laufzeit: 36 Monate
35 monatliche Raten à: 222,00 EUR
Zielrate: 19.516,00 EUR
Sollzinssatz p.a.²: 2,95%
Effektiver Jahreszins: 2,99%
Nettodarlehensbetrag:  25.301,49 EUR

* 1 Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der BMW Bank GmbH. Lilienthalallee 26, 80939 München, alle Preise inkl. 19 % Mwst., Stand 03/2021. Sollzins gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, 
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. ² gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden 
nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können 
für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Das Fahrzeug ist auf Basis des 
neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Testverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch 
und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen 
Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Reichweite abhängig von unterschiedlichen Faktoren, 
insbesondere: persönlicher Fahrstil, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung. 

ENTDECKEN SIE DEN BMW X1 ZU UNSEREN SONDERKONDITIONEN.

Zzgl. 840,00 EUR Bereitstellungs-& Zulassungskosten 
in Ihrem Autohaus Strauß . 
Gerne erstellen wir Ihnen auch ein Leasingangebot.

Kraftstoffverbrauch nach WLTP kombiniert: 6,2 l/100km
CO2-Emission nach WLTP kombiniert : 141,0 g/km
Kraftstoffverbrauch (NEFZ): innerorts: 7,1 l/100km, außer-
orts: 4,8 l/100km, kombiniert: 5,6 l/100km
CO2-Emission (NEFZ) kombiniert: 129 g/km 
Energieeffizienzklasse: B

Markneukirchen.
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... gegenüber dem 
Musikinstrumentenmuseum

Gaststätte & Pension
Bienengarten 11 • Markneukirchen

Telefon: (037422) 7 42 12
www.am-paulusschloessel.de

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden 
und Bekannten ein schönes Osterfest!
 
Abholzeiten für die Feiertage 
Sa/So/Mo von 11.00 -14.00 Uhr und 17.00 - 19.00 Uhr 
 
Die aktuelle Speisekarte ist auf unserer Homepage ersichtlich! 
Bitte bestellen Sie rechtzeitig mind. 1 Tag vorher. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Fam. Uwe Brückner

Weitere Infos unter: www.schneider-business.com

Zur Vergrößerung
unseres Teams suchen  
wir ab sofort :

ÿ Technisch- Kaufmännische Fachkraft (M/W/D)
ÿ Fliesen- Platten- Mosaikleger (M/W/D)
ÿ Monteur Sonnenschutz / Mechatroniker (M/W/D)
ÿ Auch Azubis zu den oben genannten Stellen sind willkommen

Wir suchen DICH! 
Alle Jobangebote finden Sie unter: 
www.schneider-business.com 

Mit einer neuen Terrasse in den Frühling starten - Wir planen Ihr Projekt!

Weitere Infos unter: www.schneider-business.com

rohe stern

Große Auswahl an:
- Terrassenplatten
- Fliesen
- Baustoffe 
Außerdem:
- Markisen
- Sonnenschutz
- Insektenschutz

Auch in Corona-Zeiten sind wir für Sie da!

037423 / 7895-1

12 31. Jahrgang | Nr. 6 | 26. März 2021

   Frohe
Ostern


